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Ordentliche Hauptversammlung 2017 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung über den Ausschluss des Bezugsrechts 
zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG  

 

Zu Tagesordnungspunkt 6 (Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 
2016, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017, Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre und Satzungsänderung) hat der Vorstand gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG folgenden schriftlichen Bericht über die  

Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechtes 

erstattet: 

Die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zum 30. April 2022 das Grundkapital durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber 
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmalig oder 
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 23.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2017), soll der Verwaltung für die folgenden fünf Jahre die Möglichkeit geben, sich im 
Bedarfsfall erforderlich werdendes Eigenkapital rasch und flexibel beschaffen zu können. Dabei 
ist die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jährlichen 
ordentlichen Hauptversammlungen von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu dem 
entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht immer im Voraus bestimmt werden kann. 
Etwaige Transaktionen können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zudem häufig nur 
erfolgreich durchgeführt werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits zum 
Zeitpunkt des Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber hat dem sich daraus 
ergebenden Bedürfnis der Unternehmen Rechnung getragen und räumt Aktiengesellschaften die 
Möglichkeit ein, die Verwaltung zeitlich befristet und betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, 
das Grundkapital ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. 

Bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien ist den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Damit können alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an einer 
Kapitalerhöhung teilhaben und sowohl ihren Stimmrechtseinfluss als auch ihre wertmäßige 
Beteiligung an der Gesellschaft aufrechterhalten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die 
neuen Aktien den Aktionären nicht unmittelbar zum Bezug angeboten werden, sondern unter 
Einschaltung eines oder mehrerer Kreditinstitute, sofern diese verpflichtet sind, die 
übernommenen Aktien den Aktionären im Wege des sogenannten mittelbaren Bezugsrechts zum 
Bezug anzubieten. Der Beschlussvorschlag sieht daher eine entsprechende Regelung vor. 

Das Genehmigte Kapital 2017 umfasst darüber hinaus auch eine Ermächtigung des Vorstands, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden, um 



Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darzustellen. Spitzenbeträge können infolge 
des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr gleichmäßig auf alle Aktionäre verteilt 
werden. Die danach vom Bezugsrecht auszunehmenden Teilbeträge sind nur von 
untergeordneter Größenordnung und werden durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger 
Weise bestmöglich für die Gesellschaft bzw. für den Aktionär verwertet. Sofern glatte 
Bezugsverhältnisse problemlos möglich sind, wird ein Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre für Spitzenbeträge nicht erfolgen. 

Über die Einzelheiten der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird der Vorstand in 
der Hauptversammlung berichten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien der Gesellschaft aus 
dem genehmigten Kapital folgt. Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist die Ermächtigung 
zum Bezugsrechtsausschluss, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen, von § 5 
Abs. 3 der Satzung in den umschriebenen Grenzen erforderlich und im Interesse der Gesellschaft 
geboten. 

Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der in dem 
Tagesordnungspunkt 6 erteilten Ermächtigungen berichten. 

 

 


